
  

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 3200-2023/DaDi  

  
Fachbereich: 610.2 - Bildungsbüro, Schul. Mobilitätsmanagement 

Beteiligungen: 610 - Schulservice, Volkshochschule 

930 - Eigenbetrieb Da-Di-Werk 

EB - Erster Kreisbeigeordneter 

L - Landrat 

  
Produkt: 1.03.09.02 Schulentwicklung 

  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss 

Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung 
 

  
Betreff: Vorlage der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 2023/24 bis 

2027/28 des Landkreises Darmstadt-Dieburg 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 2023/24 bis 2027/28 für den Landkreis Darmstadt-

Dieburg wird in der geänderten Entwurfsfassung vom 02.08.2023 beschlossen. 

 

 



Druck: 10.08.2023 10:40  Seite 2 von 2 

Begründung: 

 

Erster Kreisbeigeordneter Köhler legt den Entwurf zur Fortschreibung des Schulentwicklungsplans 

2023/24 bis 2027/28 vor. Dieser steht im Gremien-Informationsportal sowie im Politik-

Informationsportal digital zur Verfügung. 

 

Der Schulentwicklungsplan findet seine rechtliche Grundlage im § 145 des Hessischen 

Schulgesetzes (HSchG). Im Ende Mai gestarteten Beteiligungsverfahren hatten das Staatliche 

Schulamt, die Fachplanungen, die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Darmstadt-Dieburg, die 

angehörigen Städte und Gemeinden, die benachbarten Schulträger, die Fraktionen und die 

Mitglieder der Schulkommission, darunter auch der Kreiselternbeirat sowie der Kreisschülerrat, die 

Möglichkeit Anmerkungen und Änderungsvorschläge mitzuteilen. Alle Rückmeldungen sind in der 

Synopse enthalten. 

 

 

 

Anlage: 

 

 Schulentwicklungsplan 2023/24 bis 2027/28 des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 Synopse des Schulentwicklungsplans 2023/24 bis 2027/28 des Landkreises Darmstadt-

Dieburg 
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